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RS OGH 1974/12/18 1Ob224/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1974

Norm

VersVG §38 Abs1

Rechtssatz

Die Nichtzahlung der ersten Prämie beendet keineswegs automatisch das Versicherungsverhältnis. Der Versicherer hat

nur ein Rücktrittsrecht von dem er jedoch dem Versicherungsnehmer gegenüber durch entsprechende Erklärung

Gebrauch machen muß.
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